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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
 

Übungen der Bundeswehr 
 

 
 
Bekanntmachung vom 21.10.2025, Nr. 31 – 0831 
 
 
Die Bundeswehr führt in der Zeit vom  
 

10. bis 21. November 2025 
 

 
im westlichen Landkreis Kelheim Übungen, auch in der Nacht durch. 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von Einrichtungen der übenden Einheiten fernzuhalten. 
Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dgl. ausgehen, 
wird hingewiesen. Jeder Fund liegen gebliebener militärischer Gegenstände (Munition, Spreng-
mittel usw.) ist der nächsten Polizeidienststelle zu melden. 
 
Die Gemeinden werden um ortsübliche Bekanntmachung gebeten. 
 
Zur Abwicklung von Manöverschäden durch die Bundeswehr erteilen die Gemeinden sowie das 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Kompetenz-
zentrum Baumanagement München, Referat K 3, Dachauer Str. 128, 80637 München nähere 
Auskunft. 
 
 
Kelheim, den 21.10.2025 
Landratsamt Kelheim 
Sachgebiet 31 
 
 
 
Kainz 
Abteilungsleiter                                                                      
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Nachruf 
 
 
 

Der Landkreis Kelheim trauert um 
 
 

Herrn Manfred Kreitczick  
Landrat a. D.  

 
Der Landkreis Kelheim verliert mit Herrn Manfred Kreitczick eine allseits hochgeschätzte Persön-
lichkeit.  
Der Verstorbene war vom 9. Mai 1978 bis 16. Dezember 1986 1. Stellvertretender Landrat und 
vom 1. Juli 1972 bis 16. Dezember 1986 Mitglied im Kreistag des Landkreises Kelheim. Vom 17. 
Dezember 1986 bis zum 31. Oktober 1992 prägte Herr Manfred Kreitczick als Landrat die Ge-
schicke des Landkreises Kelheim. Sein Einsatz galt stets dem Wohl des Landkreises und seiner 
Bürgerinnen und Bürger. Unter seiner Regie wurde die Weiterentwicklung des Zweckverbandes 
Hafens im Raum Kelheim fortgesetzt sowie mit dem Bau des Industriehafens Kelheim/Saal be-
gonnen. Ein besonderes Augenmerk schenkte er dem Natur- und Umweltschutz.  
Für sein langjähriges kommunalpolitisches Wirken wurde Herr Manfred Kreitczick im Jahr 1984 
mit der Kommunalen Dankurkunde ausgezeichnet, im Jahr 2007 erhielt er die Verdienstmedaille 
des Landkreises Kelheim in Gold. 
Mit hoher Anerkennung, Respekt und Dankbarkeit werden wir sein Gedenken stets in Ehren hal-
ten. Der Familie und den Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. 
 
 

Kelheim, den 28. Oktober 2025 
 
 

Martin Neumeyer 
Landrat 
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Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 

 
Bekanntmachung der Stadt Kelheim über das Widerspruchsrecht von 
Betroffenen gegen die Weitergabe ihrer Daten aus dem Melderegister nach dem 
Bundesmeldegesetz 
 
Die Meldebehörden sind nach dem Bundesmeldegesetz befugt, Daten aus dem 
Melderegister zu bestimmten Zwecken zu übermitteln. Betroffene Personen haben jedoch 
in den nachfolgenden Ziffern 1 bis 5 erläuterten Fällen das Recht, einer Weitergabe ihrer 
personenbezogenen Daten zu widersprechen: 
 
1. Widerspruch nach §36 Absatz 2 Satz 1 Bundesmeldegesetz gegen die 
regelmäßige Übermittlung personenbezogener Daten durch die Meldebehörden 
an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr gemäß § 58c 
Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Soldaten 
(Soldatengesetz). 
Erläuterung: 
Zum 1. Juli 2011 ist die allgemeine Wehrpflicht, soweit kein Spannungs- oder 
Verteidigungsfall vorliegt, ausgesetzt und in einen freiwilligen Wehrdienst übergeleitet 
worden. Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, können 
sich jedoch verpflichten, freiwillig Wehrdienst zu leisten. Damit das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr die Möglichkeit hat, über den freiwilligen 
Wehrdienst zu informieren, übermittelt ihm die Meldebehörde jährlich zum 31. März den 
Familiennamen, die Vornamen sowie die gegenwärtige Anschrift der Personen mit 
deutscher Staatsangehörigkeit, die im darauffolgenden Jahr volljährig werden. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Dies ist nur für Personen zwischen dem 
16. und 18. Lebensjahr zulässig. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der 
Gemeinde. 
Die nächste Datenübermittlung erfolgt zum 31. März 2026 und betrifft den 
Geburtsjahrgang 2009. 
 
2. Widerspruch nach § 42 Absatz 3 Satz 2 Bundesmeldegesetz gegen die 
Übermittlung personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft gemäß§ 42 Absatz 2 
Bundesmeldegesetz. 
Erläuterung: 
Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
personenbezogene Daten von Familienangehörigen eines ihrer Mitglieder übermitteln, die 
nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst den Familiennamen und die Vornamen, das Geburtsdatum 
und den Geburtsort, das Geschlecht, die Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft, die derzeitigen Anschriften und die letzte frühere Anschrift, 
gegebenenfalls Angaben über eine vorliegende Auskunftssperre sowie gegebenenfalls das 
Sterbedatum. Unter Familienangehörige sind nach dem Wortlaut des 
Bundesmeldegesetzes der Ehegatte oder der Lebenspartner, minderjährige Kinder bis zur 
Vollendung des 16. Lebensjahres sowie die Eltern von minderjährigen Kindern zu 
verstehen. Die Widerspruchsmöglichkeit für den genannten Personenkreis richtet sich 
gegen eine generelle Datenübermittlung an die jeweilige öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft. Ausgenommen hiervon ist eine zweckgebundene 
Datenübermittlung, sofern die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft angibt, 
dass sie die Daten im Zusammenhang mit ihrem Steuererhebungsrecht benötigt. Ist dies 
der Fall, so werden von der Meldebehörde die angeforderten Daten mit dem Hinweis auf 
diese Zweckbindung übermittelt. 
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Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der 
Gemeinde. 
 
3. Widerspruch nach § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz gegen die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an Parteien, 
Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene gemäß§ 50 
Absatz 1 Bundesmeldegesetz. 
Erläuterung: 
In den sechs der Stimmabgabe vorangehenden Monaten darf die Meldebehörde an 
Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher oder kommunaler Ebene Auskunft aus dem 
Melderegister über Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammensetzung 
das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, die Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die Geburtsdaten 
der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder die Stelle, 
der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten für Personen ab Vollendung des 16. 
Lebensjahres nicht übermittelt. Eltern können den Widerspruch nicht für Ihre Kinder 
beantragen. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der 
Gemeinde. 
 
4. Widerspruch nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz gegen die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an Mandatsträger sowie an 
die Presse oder den Rundfunk über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern 
gemäß§ 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz. 
Erläuterung: 
Die Meldehörde darf auf Verlangen von Mandatsträgern beziehungsweise der Presse oder 
des Rundfunks Auskunft über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Die 
Auskunft umfasst den Familiennamen, die Vornamen, Doktorgrad, die Anschrift sowie das 
Datum und die Art des Jubiläums. Unter Altersjubiläen sind nach dem Wortlaut des 
Bundesmeldegesetztes der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag zu verstehen. Ehejubiläen sind das 50. und 
jedes folgende Ehejubiläum. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt, bis zu 
seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der Gemeinde. 
 
5.Widerpruch nach § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz gegen die Übermittlung 
personenbezogener Daten durch die Meldebehörden an Adressbuchverlage zu 
allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gemäß § 50 Absatz 3 
Bundesmeldegesetz 
Erläuterung: 
Für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) darf die 
Meldebehörde Adressbuchverlagen Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, aus dem Melderegister erteilen. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, die Vornamen, Doktorgrad und die derzeitige Anschrift. Die 
übermittelten Daten dürfen ausschließlich für den oben genannten Zweck verwendet 
werden. 
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Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet 
ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der Gemeinde. 
Die Einlegung des jeweiligen Widerspruchs ist an keine Voraussetzungen gebunden und 
ist nicht zu begründen. Der jeweilige Widerspruch kann bei der Stadt Kelheim eingelegt 
werden. Wer bereits zu einem früheren Zeitpunkt einer jeweiligen Übermittlung seiner 
Daten widersprochen hat, braucht dies nicht erneut zu tun. Die Übermittlungssperre 
bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf bzw. Wegzug im Melderegister gespeichert. 
Personen, die erstmals von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten und in 
der Stadt Kelheim für eine Wohnung gemeldet sind, können den Widerspruch persönlich 
im Rathaus der Stadt Kelheim, Bürgerbüro, einlegen. Der Widerspruch kann zudem 
schriftlich an Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim oder online unter 
www.buergerservice-portal.de/bayern/Kommune übermittelt werden. 
 
 
Kelheim, den 20.10.2025 
 
 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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Sonstige Bekanntmachungen 

 
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung 
des Zweckverbandes zur 

Abwasserbeseitigung im Raume Kelheim 
(BGS-EWS) 

 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Zweckverband zur Ab-
wasserbeseitigung im Raume Kelheim folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung: 
 

§ 1 Beitragserhebung 
 
Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die Herstellung der Entwässe-
rungseinrichtung für das Verbandsgebiet einen Beitrag. 
 
 

§ 2 Beitragstatbestand 
 
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn  
 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung  
 besteht, 
2. sie aufgrund einer Sondervereinbarung nach an die Entwässerungseinrichtung  
 angeschlossen werden. 

 
 

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern sich die für 
die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht die – 
zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem In-
krafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung. 
 
 

§ 4 Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
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§ 5 Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet. 
 
Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 1.100 m² Fläche 
(übergroßes Grundstück) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf das Dreifache 
der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch auf 1.100 m² begrenzt. Darf von ei-
nem Grundstück nur das Schmutzwasser abgeleitet werden, wird nur der Beitrag für die Ge-
schossfläche erhoben. 
 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-
teln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, wenn und soweit sie ausgebaut sind. Für die Berechnung der Dachgeschossfläche werden 
2/3 der Fläche des darunter liegenden Geschosses angesetzt. Bei Dachgeschossen, die nur teil-
weise ausgebaut sind, werden nur die teilausgebauten Geschossflächen entsprechend Satz 4 
berechnet. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen 
Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen 
werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terras-
sen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 
sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche 
in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemessung maß-
gebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Be-
deutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 
 
(4) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
 
Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere 
 

-  im Falle der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für 
diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

 
-  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschoss-

flächen sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errech-
nende zusätzliche Grundstücksfläche, 

 
-  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäude-

teils im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 6, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraus-
setzungen für die Beitragsfreiheit entfallen. 

 
(5) Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschossflä-
chen und der nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag 
ist nach zu entrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für 
die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ur-
sprüngliche Beitrag entrichtet wurde. 
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§ 6 Beitragssatz 

 
(1) Der Beitrag beträgt 
 a)  pro m² Geschossfläche 14,07 Euro (€) 
 b)  pro m² Grundstücksfläche 1,76 Euro (€). 
 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücks-
flächenbeitrag nacherhoben. 
 
 

§ 7 Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

 
§ 8 Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse des § 3 EWS ist mit Aus-
nahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücks-
anschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer 
im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamt-
schuldner. § 7 gilt entsprechend. 
 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechtsanspruch auf 
Ablösung besteht nicht. 
 
 

§ 9 Gebührenerhebung 
 
Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Schmutzwasserge-
bühren und Niederschlagswassergebühren. 
 
 

§ 10 Schmutzwassergebühr 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge 
der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grund-
stücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt 2,52 € pro Kubikmeter Schmutzwasser. 
 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und 
aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf 
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht 
nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler er-
mittelt. 
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Sie sind vom Zweckverband zu schätzen, wenn 
 1.ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 2.der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 

3.sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen 
 Wasserverbrauch nicht angibt. 

Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grund-
stück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und 
Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemel-
det ist, neben der tatsächlichen aus der öffentlichen Wasserversorgung abgenommenen ange-
setzt, insgesamt aber nicht weniger als 35 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfäl-
len sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den 
Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, 
die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. Bei landwirtschaftlichen Be-
trieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh eine Wassermenge von 16 m³/Jahr als nach-
gewiesen. 
 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl 
obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse 
erbracht werden. 
 
 
(4) Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen 
 
 a) Wassermengen bis zu 8 m³ jährlich, 
 b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser, 
 c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 
 
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasser-
verbrauch 35 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 30.06. mit Wohnsitz auf dem heran-
zuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. In begründeten Einzelfällen sind 
ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich. 
 
 

§ 10 a Niederschlagswassergebühr 
 
(1) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den bebauten und den befestigten (ver-
siegelten) Teilflächen der angeschlossenen Grundstücksflächen (abgerundet auf volle m²), von 
denen aus Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar in die Entwässerungseinrichtung ein-
geleitet wird oder abfließt (angeschlossene Grundstücke). Als angeschlossen gelten solche 
Grundstücke, von denen das Niederschlagswasser 
 a) über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss direkt (unmittelbarer An-
schluss) oder 

b) über einen auf dem Grundstück befindlichen Anschluss und der Benutzung einer im 
fremden Eigentum stehenden Abwasserleitung (mittelbarer Anschluss) oder 

 c) oberirdisch aufgrund eines Gefälles über befestigte Flächen des betreffenden Grund-
stücks und/oder von Nachbargrundstücken – insbesondere Straßen, Wegen, Stell-
plätzen, Garagenvorhöfen (tatsächlicher Anschluss) 

in die Entwässerungseinrichtung eingeleitet wird oder abfließt. Maßgebend für die Flächenbe-
rechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung 
der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 
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(2) Die versiegelten Teilflächen (gemessen in m²) werden mit einem Faktor multipliziert, der unter 
Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen 
Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 
 
 a) Dachflächen: 
  Dachflächen ohne Begrünung Faktor 1,0 
  Kiesschüttdächer Faktor 0,5 
  Gründächer Faktor 0,3 
 b) wasserundurchlässige Bodenflächen: 
  Asphalt, Beton, Pflaster, Platten und Fliesen mit Fugenverguss 
  oder auf Beton verlegt Faktor 1,0 
 c) wasser(teil)durchlässige Bodenflächen: 
  Pflaster, Platten, Fliesen und sonstige wasser(teil)durchlässige 
  Befestigungen ohne Fugenverguss auf Sand oder Kies verlegt Faktor 0,5 
  Kies oder Schotterflächen Faktor 0,3 
  Rasengittersteine Faktor 0,0 
 
Für Tiefgaragen gilt Buchstabe a) entsprechend. Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Fak-
tor derjenigen Versiegelungsart nach Buchstabe a-c, welcher der betreffenden Befestigung in 
Abhängigkeit vom Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 
 
(3) Versiegelte Teilflächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser über 
 a) eine Zisterne nur für die Gartenbewässerung mit Notüberlauf oder 
 b) eine Zisterne für die Brauchwassernutzung, oder eine Sickermulde, Rigole, Sicker-

schacht mit Notüberlauf in den Kanal der öffentlichen Entwässerungseinrichtung zu-
geführt wird, werden im Rahmen der Gebührenbemessung nur mit einer pauschal 
reduzierten Niederschlagswassergebühr aus 10 v.H. der Fläche berücksichtigt. Dies 
gilt nur für Versickerungsanlagen die ein Stauvolumen von 1m³ je angefangene 50 m² 
angeschlossene Fläche aufweisen. Die Mindestgröße für diese Versickerungsanla-
gen beträgt 2 m³. 

 
(4) Der Gebührenschuldner hat dem Zweckverband auf Anforderung innerhalb eines Monats eine 
Aufstellung der für die Berechnung der Gebühr nach den Abs. 1 und 2 maßgeblichen Flächen 
einzureichen. Maßgebend sind die Verhältnisse am ersten Tag des Veranlagungszeitraumes. 
Änderungen der der Gebührenberechnung zugrunde liegenden Flächen hat der Gebührenschuld-
ner auch ohne Aufforderung binnen eines Monats nach Eintritt der Änderung dem Zweckverband 
mitzuteilen. Sie werden im folgenden Veranlagungszeitraum berücksichtigt. Veranlagungszeit-
raum ist das Kalenderjahr. 
 
(5) Kommt der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 4 nicht fristgemäß oder unvollstän-
dig nach, so kann der Zweckverband die maßgeblichen Flächen schätzen. 
 
(6) Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,33 € pro m² pro Jahr. 
 
 

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr entsteht mit jeder Einleitung von Schmutzwasser in die Entwässe-
rungseinrichtung. 

 
(2) Die Niederschlagswassergebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der 
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Be-
scheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Niederschlagswassergebühr mit dem Beginn eines je-
den Tages in Höhe eines Tagesbruchsteils der Jahresgebührenschuld neu. 
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§ 12 Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.  
 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebes. 
 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner; dies gilt auch bei gemeinsamer Haftung 
von Wohnungseigentümern. 
 
(5) Die Gebührenschuld gemäß §§ 9 ff ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öf-
fentliche Last (Art. 8 Abs. 8 i.V. mit Art. 5 Abs. 7 KAG). 
 
 

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 
(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasser-
gebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 
 
(2) Auf die Einleitungsgebührenschuld sind zum 15.05., 15.08. und 15.11. jedes Jahres Voraus-
zahlungen in Höhe eines Drittels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres zu 
leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt der Zweckverband die Höhe der Voraus-
zahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 
 
 

§ 14 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Zweckverband für die Höhe der Ab-
gabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verän-
derungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 
 
 

§ 15 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 12.12.2022 (KrABL v. 16.12.2022 Nr. 54) außer Kraft. 
 

(3) Beitragstatbestände, die von den Satzungen vom 06.12.1996, vom 27.03.2000, vom 
01.01.2009, vom 24.10.2018 und vom 12.12.2022 erfasst werden sollten, werden als abge-
schlossen behandelt, soweit bestandskräftige Veranlagungen vorliegen. Wurden solche Bei-
tragstatbestände nach den genannten Satzungen nicht oder nicht vollständig veranlagt, oder 

sind Beitragsbescheide noch nicht bestandskräftig dann bemisst sich der Beitrag nach der vor-
liegenden Satzung. Im Übrigen gelten die Regelungen dieser Satzung. 

 
 Kelheim, den 28.10.2025 

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung  
im Raume Kelheim 

 
 

 Schweiger 
            Vorsitzender 
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Kraftloserklärung 

 
einer verloren gegangenen 

 
Sparurkunde 

 
Die Sparurkunde      
 
 Sparkassenbuch Konto Nr. 3413025872 
                                                    
wird durch den Vorstand der Sparkasse Landshut für kraftlos erklärt, nachdem auf das am 
07.07.2025 erlassene Aufgebot innerhalb einer Frist von drei Monaten Rechte Dritter nicht gel-
tend gemacht wurden. 
 
Das Aufgebot wurde fristgerecht durch Aushang in der Kundenhalle der Sparkasse Landshut 
und durch Veröffentlichung in den zuständigen Amtsblättern gemäß § 12 der Satzung der Spar-
kasse Landshut bekannt gemacht. 
 
Landshut, den 16.10.2025 
 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
 
Geisler               Gallwitz     
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Landes- und Regionalplanung 

 
 
REGIONALER PLANUNGSVERBAND LANDSHUT 
Bekanntmachung über die Auslegung des Entwurfs zur Fortschreibung des Regionalplans 
Landshut,  

Neufassung des Kapitels B VI Energie (Vorranggebiete für Windenergieanlagen); 

Anpassung des Kapitels B I Natur und Landschaft 
 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Landshut hat in seiner Sitzung am 
24. Oktober 2025 die Einleitung des zweiten Beteiligungsverfahrens zur Fortschreibung des Re-
gionalplans Landshut Neufassung des Kapitels B VI Energie und Anpassung des Kapitels B I 
Natur und Landschaft beschlossen.  
 
Gemäß Art. 16 Absatz 1 BayLplG sind zu beteiligen: 
-  die öffentlichen Stellen und in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 genannten Personen des Privatrechts, 

für die eine Beachtenspflicht begründet werden soll, 
-  die in Art. 15 Abs. 3 genannten Behörden, 
-  die nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannten Vereine, soweit sie in ihrem 

satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt sind, 
-  die betroffenen Wirtschafts- (mit Land- und Forstwirtschafts-) und Sozialverbände und 
-  die Öffentlichkeit.  
 
Der Entwurf der Regionalplanänderung - einschließlich Begründung und Feststellung zu den Um-
weltauswirkungen - liegt gemäß Art. 16 Abs. 2 BayLplG im Landratsamt Kelheim zur Einsicht-
nahme aus.  
 
Auslegungsort: 
Landratsamt Kelheim 
Bauamt Zi.Nr. O2.68 
Donaupark 12 
93309 Kelheim 
 
Auslegungszeit: 
10. November 2025 bis 19. Dezember 2025 während der für den Parteiverkehr festgelegten Zei-
ten (Mo-Fr. 8:00 – 12:00 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14:00 bis 16:00 Uhr) 
 
Gleichzeitig sind die Verfahrensunterlagen in das Internet eingestellt und können unter folgen-
den Adressen heruntergeladen werden: 
 
-  auf der Homepage des Regionalen Planungsverbands Landshut: Aktuelle Fortschreibun-

gen - Regionaler Planungsverband Landshut 
-  auf der Homepage der Regierung von Niederbayern: Regionalplanung - Regierung von 

Niederbayern  
- auf der Homepage des Landkreises Kelheim 

Landkreis Kelheim 
 
Bis zum Ende der Beteiligungsfrist am 19.12.2025 besteht Gelegenheit, sich schriftlich oder elekt-
ronisch zu den im Rahmen der Fortschreibung vorgesehenen Änderungen gegenüber dem Re-
gionalen Planungsverband Landshut, Geschäftsstelle, Gestütstraße 10, 84028 Landshut, E-Mail: 
region@landshut.org zu äußern. 
Stellungnahmen können nach Art. 16 Abs. Satz 3 BayLplG nur zu den Änderungen abge-
geben werden. 
 

https://region.landshut.org/seite/554522/aktuelle-fortschreibungen.html
https://region.landshut.org/seite/554522/aktuelle-fortschreibungen.html
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/service/raumordnung/regionalplanung/index.html
https://www.regierung.niederbayern.bayern.de/service/raumordnung/regionalplanung/index.html
https://www.landkreis-kelheim.de/
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Die in diesem Beteiligungsverfahren angegebenen personenbezogenen Daten werden entspre-
chend der Datenschutzerklärung des Regionalen Planungsverbandes Landshut verarbeitet.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit Ablauf der Auslegungsfrist alle Äußerungen ausgeschlos-
sen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Rechtsansprüche werden gemäß Art. 16 Absatz 1 Satz 3 BayLplG durch die Beteiligung nicht 
begründet. 
 
 
 
Landshut, den 24. Oktober 2025 
 
Regionaler Planungsverband Landshut 
 
 
Peter Dreier 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
 


